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Generale seyen gegen Preussen aufgestellt, theils weil man nach einem Siege über 
die Preussen bei den vortheilhaften Positionen über die Italiener desto leichter 
Meister zu werden hoffe. In Preussen ist nach allen Berichten die Stimmung sehr 
gedrükt. Budberg hat ähnliche Berichte wie die, welche ich Ihnen neulich mel
dete. Eine Niederlage gegen Ostreich könnte gar leicht Ausbrüche von Insurrek
tionen zur Folge haben.
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Proposition du Président de la Confédération, J. M. Knüsel,
au Conseil fédéral

Bern, 8. Juni 1866

Das Departement beehrt sich, dem Bundesrath eine Verordnung1 betreffend 
Handhabung der Neutralität der Schweiz während dem wahrscheinlich nächstens 
ausbrechenden Kriege vorzulegen. Dieselbe enthält nur die nothwendigsten 
allgemeinen Bestimmungen u. ist wesentlich derjenigen nachgebildet, welche 
im Jahr 18592 erlassen wurde. Selbstverständlich muss die jetzige Verordnung 
mehr den allgemeinen Verhältnissen angepasst werden, während der Bundes
rath im Jahre 1859 durch einzelne Vorfälle und mit Bezug auf spezielle Verhält
nisse zum Erlass einer solchen Verordnung gedrängt wurde. Das Militärdeparte
ment wird sich veranlasst sehen, eine Instruktion für die eidgenössischen Militär- 
commandos zur Berathung vorzulegen. Da diese Verordnung u. die erwähnte 
Instruktion in einander greifen u. sich gegenseitig ergänzen sollen, so wird eine 
gleichzeitige Berathung dieser Gegenstände ganz am Platze sein3.

1. C f.n0 32.
2. FF 1859/1, pp. 5 2 0 -5 2 1 .
3. Approuvée par le Conseil fédéral, lors de sa séance du 16 juin 1866. Cf. PVCF  E 1004 1 /6 5 , 
2569.
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Le Ministre d'Autriche à Berne, F. von Mensshengen, 
au Conseil fédéral

N  Bern, 9. Juni 1866

Gemäss erhaltenem Aufträge hat der Unterzeichnete Kaiserlich österreichi
sche Ausserordentliche Gesandte und Bevollmächtigte Minister die Ehre, 
Namens Seiner Allerhöchsten Regierung, ihre völlige Übereinstimmung mit den 
Grundsätzen zu erklären, welche der Schweizerische Herr Geschäftsträger zu 
Wien, gemäss einer Weisung des hohen Schweizerischen Bundes Rathes1 bezüg
lich der Neutralität der Eidgenossenschaft schriftlich ausgesprochen hat.

1. Cf. n° 24, annexe.
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Zugleich hat der Unterfertigte beizufügen, dass Seine K. K. Apostolische Maje
stät von Seite der Schweiz eventuell die Ergreifung energischer Massregeln 
behufs der Verhinderung eines gewaltsamen Einfalles auf österr. Gebiet durch 
die schweizerischen Gebirgs-Pässe erwarten zu dürfen glauben.

Der Unterzeichnete würde eine geneigte Andeutung der in dieser Richtung von 
dem hohen Bundesrathe ausgehenden Verfügungen mit dem lebhaftesten Danke 
entgegennehmen; er benützt zugleich etc2.

2. Décision du Conseil fédéral quant à la demande de l ’Autriche: «Es ist einswilen hievon Vor
merkung genommen worden.» Cf. PVCF E 1004 1 /65 , 2477.
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Le Ministre de Suisse à Paris, J. C. Kern, 
au Président de la Confédération, J. M. Knüsel

RP  Paris, 15. Juni 1866

Die Nachricht in der Patrie, dass die Schweiz zwei Occupationscorps (in Genf u. 
Basel) — offenbar gegen Frankreich — aufstelle, habe ich sofort in Übereinstim
mung mit Ihrem erhaltenen Telegramm dementiert sowohl bei der Redaction der 
Patrie als bei dem Central-Bureau Havas, von welchem die Berichte täglich in alle 
Theile der Welt per Telegramm expediert werden. Da jene falsche Angabe heute 
Abend ohne allen Zweifel in verschiedenen ändern Journalen von Frankreich 
sowohl als in ändern Staaten erscheinen würde, so war mir natürlich daran gele
gen, dass die Widerlegung an die verschiedenen Blätter schon heute Mittag 
abgehe, was mir Hr. Havas auch zugesichert hat. Es ist jedenfalls zu bedauern, 
wenn von Bern nun solche falsche Berichte, welche die Schweiz in ein schiefes 
Licht stellen und ihr unter Umständen Verlegenheiten zuziehen könnten, ver
breitet werden, u. es wäre gut, wenn diess künftig möglichst verhindert würde. Die 
ganz gleiche Nachricht findet sich, u. zwar mit Detailangaben, in der Allgemeinen 
Zeitungvom 14. Juni unter «Schweiz +  Bern 11. Juni». Sie ist vermuthlich aus der 
gleichen Quelle auch hierher geschickt worden. Wir konnten schon bisher sehen, 
wie weit zuweilen solche Berichte über Bewaffnung zwischen einzelnen Staaten 
führen können. Man erinnere sich nur an die Vorgänge zwischen Ostreich u. 
Preussen so wie zwischen Italien u. Ostreich. Aufstellung von Armeecorps in 
Basel & Genf im gegenwärtigen Zeitpunkt, gewissermassen als Antwort auf die 
vom Minister des Äussern ausgegebene Zusicherung, dass Frankreich nicht nur 
unsere Neutralität anerkenne u. achte, sondern auch nicht zugeben würde, dass 
sie von irgend anderer Seite her verlezt würde, hätte gar leicht Aufstellung franzö
sischer Truppen vor unseren Grenzen zur Folge haben können, und wie leicht es 
weiter kommt, wenn einmal Truppen gegenseitig an die Grenze vorgeschoben 
werden, ist sattsam bekannt. Genfer, die zufällig mich besuchten, als ich im Besiz 
der Patrie jene Stelle gelesen hatte (Chenevière, Vizepräsident des Staatsrathes u. 
der Eidg. Oberst Favre), theilten in vollem Maasse das Befremden über jene
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